
Fünfte Verordnung 
zur Änderung der Thüringer SARS-CoV-2-Infektionsschutz-Maßnahmenverordnung 

Vom 29. Oktober 2021

Aufgrund des § 15 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 1 
Satz 1 und des § 32 Satz 1 in Verbindung mit den §§ 28, 
28a, 29, 30 Abs. 1 Satz 2 und § 31 des Infektionsschutz-
gesetzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zu-
letzt geändert durch Artikel 8 Abs. 8 des Gesetzes vom 
27. September 2021 (BGBl. I S. 4530), in Verbindung mit 
§ 7 Abs. 1 Nr. 1 der Thüringer Verordnung zur Regelung 
von Zuständigkeiten und zur Übertragung von Ermächti-
gungen nach dem Infektionsschutzgesetz (ThürIfSGZust-
VO) vom 2. März 2016 (GVBl. S. 155), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 23. Juli 2021 (GVBl. 
S. 369), und 
des § 28c Satz 3 IfSG in Verbindung mit § 11 Satz 1 der CO-
VID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 
8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1) in Verbindung mit 
§ 7 Abs. 1 Nr. 2 ThürIfSGZustVO verordnet das Ministerium 
für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie und
aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit den §§ 28 und 
28a IfSG in Verbindung mit § 7 Abs. 2 ThürIfSGZustVO 
verordnet das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
im Einvernehmen mit dem Ministerium für Arbeit, Sozia-
les, Gesundheit, Frauen und Familie:

Artikel 1

Die Thüringer SARS-CoV-2-Infektionsschutz-Maßnah-
menverordnung vom 30. Juni 2021 (GVBl. S. 279), zuletzt 

geändert durch Verordnung vom 1. Oktober 2021 (GVBl. 
S. 503), wird wie folgt geändert:

1. § 9 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 wird die Verweisung "Ab-
satz 5 Satz 2" durch die Verweisung "Absatz 5a 
Satz 1 und 2" ersetzt.

b) Absatz 5 Satz 2 wird aufgehoben.

c) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 5a eingefügt:

"(5a) Abweichend von Absatz 5 Nr. 1 Buchst. b en-
det  die Pflicht  zur Absonderung,  sobald  ein  frü-
hestens am fünften Tag entnommener PCR-Test 
oder ein frühestens am siebenten Tag durchge-
führter Antigenschnelltest ein negatives Ergebnis 
aufweist. Beruht die Pflicht  zur Absonderung auf 
einer Anordnung der nach § 2 Abs. 3 ThürIfSG-
ZustVO zuständigen Behörde, gilt Satz 1 entspre-
chend mit der Maßgabe, dass die Pflicht zur Abson-
derung mit der Übermittlung des Testergebnisses 
an diese Behörde endet. In besonders begründe-
ten Fällen kann die nach § 2 Abs. 3 ThürIfSGZust-
VO zuständige Behörde unter Beachtung der aktu-
ellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zum 
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Kontaktpersonenmanagement eine von Satz 2 ab-
weichende Anordnung treffen; die Gründe sind zu 
dokumentieren."

2. In § 10 Abs. 5 wird die Verweisung "Coronavirus-
Testverordnung vom 21. September 2021 (BAnzAT 
21.09.2021 V1) in der jeweils geltenden Fassung" durch 
die Verweisung "Coronavirus-Testverordnung (TestV) 
vom 21. September 2021 (BAnzAT 21.09.2021 V1) in 
der jeweils geltenden Fassung" ersetzt.

3. § 11a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) In der Einleitung werden die Worte "Der 
Veranstalter oder Betreiber" durch die An-
gabe "Die verantwortliche Person nach § 5 
Abs. 2" ersetzt. 

bbb) Nach Nummer 2 wird folgende neue Num-
mer 3 eingefügt:

"3. Veranstaltungen und Zusammenkünf-
te nach § 15 Abs. 1 Nr. 2,"

ccc) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4.

ddd) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 5 
und nach dem Wort "von" werden die Worte 
"Gaststätten im Sinne des Thüringer Gast-
stättengesetzes, Beherbergungsbetrieben 
sowie" eingefügt.

eee) Die Worte "Gästen und Besuchern" wer-
den durch die Worte "Gästen, Besuchern, 
Kunden, sonstigen Veranstaltungsteilneh-
mern oder weiteren Personen" ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird die Verweisung "§ 8 Satz 1 und 
den §§ 15 sowie 17 Abs. 2" durch die Verwei-
sung "§ 8 Satz 1, § 15 Abs. 1 Nr. 1 und 3 sowie 
§ 17 Abs. 2" ersetzt.

b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

"§ 13 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1 und Satz 3 finden 
Anwendung."

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:

"Die verantwortliche Person nach § 5 Abs. 2 hat 
die Vorlage des Impfnachweises, des Nachwei-
ses der Genesung nach § 2 Abs. 2 Nr. 12, der 
Nachweise nach Absatz 2 Satz 2 und 3 oder des 
Nachweises eines negativen Testergebnisses 
nach § 2 Abs. 2 Nr. 14 von Gästen, Besuchern, 
Kunden, sonstigen Veranstaltungsteilnehmern 
oder weiteren Personen aktiv einzufordern und 

die Übereinstimmung der Person, auf welche 
die Nachweise ausgestellt sind, mit der Identi-
tät der nachweisenden Person abzugleichen."

bb) In Satz 3 werden die Worte "Gästen und Besu-
chern" durch die Worte "Gästen, Besuchern, 
Kunden, sonstigen Veranstaltungsteilnehmern 
oder weiteren Personen" ersetzt.

d) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

"Die Pflichten nach Absatz 3 Satz 1 und 2 erstre-
cken sich auch auf Beschäftigte oder sonstige täti-
ge oder beauftragte Personen, die sich mit Gästen, 
Besuchern, Kunden, sonstigen Veranstaltungsteil-
nehmern oder weiteren Personen, die das jeweilige 
Angebot in Anspruch nehmen, in denselben räum-
lichen Bereichen aufhalten oder Kontakt zu ihnen 
haben. Bei Ausübung des 3-G-Plus-Optionsmodells 
müssen Beschäftigte oder sonstige tätige oder be-
auftragte Personen, die keinen Impfnachweis nach 
§ 2 Abs. 2 Nr. 11 oder keinen Nachweis der Gene-
sung nach § 2 Abs. 2 Nr. 12 vorlegen, jeweils das 
negative Testergebnis auf das Vorliegen einer In-
fektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 nach § 2 
Abs. 2 Nr. 14 vorlegen. Bei Vorliegen eines Test-
erfordernisses trägt der Veranstalter oder Betrei-
ber die Kosten für die Testung der Beschäftigten."

e) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt:

"(4a) Die verantwortliche Person nach § 5 Abs. 2 ist 
zur Erfüllung der Pflichten nach den Absätzen 3 und 
4 berechtigt, personenbezogene Daten über das 
Vorliegen eines Impfnachweises nach § 2 Abs. 2 
Nr. 11, eines Nachweises der Genesung nach § 2 
Abs. 2 Nr. 12, der Nachweise nach Abs. 2 Satz 2 
und 3 oder des Nachweises eines negativen Test-
ergebnisses nach § 2 Abs. 2 Nr. 14 oder über das 
Lebensalter zu verarbeiten. Zur Wahrung der In-
teressen der betroffenen Person sind  technische 
und organisatorische Maßnahmen zu ergreifen, 
die sicherstellen, dass die Verarbeitung der perso-
nenbezogenen Daten nach der Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grund-
verordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 
vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2; 
L 74 vom 4.3.2021, S. 35) in der jeweils geltenden 
Fassung erfolgt. Die für die Verarbeitung Verant-
wortlichen haben sicherzustellen, dass eine Kennt-
nisnahme der erfassten Daten durch Unbefugte 
ausgeschlossen ist. Die personenbezogenen Da-
ten dürfen ausschließlich zu infektionsschutzrecht-
lichen Zwecken verarbeitet werden; eine Weiterver-
arbeitung zu anderen Zwecken ist unzulässig. Die 
Daten sind spätestens nach Ablauf von vier Wochen 
datenschutzgerecht zu löschen oder zu vernich-
ten, sobald diese nicht mehr für die Zwecke nach 
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Satz 1 erforderlich sind. Im Übrigen bleiben die da-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen unberührt."

f) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung: 

"Die verantwortliche Person nach § 5 Abs. 2 hat 
die jeweilige Entscheidung über die Wahl eines 
der Optionsmodelle und den Zeitpunkt der Aus-
übung der nach § 2 Abs. 3 ThürIfSGZustVO zu-
ständigen Behörde fünf Werktage vor Beginn 
der Veranstaltung, der Zusammenkunft oder Be-
ginn des Betriebs in einem der gewählten Opti-
onsmodelle anzuzeigen."

bb) In Satz 3 werden nach den Worten "wieder-
kehrenden Veranstaltungen" die Worte "oder 
Zusammenkünften", nach den Worten "darauf-
folgenden Veranstaltungen" die Worte "oder 
Zusammenkünfte" und nach dem Wort "Veran-
staltung" die Worte "oder Zusammenkunft" ein-
gefügt.

g) In der Einleitung des Absatzes 6 werden die Wor-
te "der Veranstalter oder Betreiber" durch die An-
gabe "die verantwortliche Person nach § 5 Abs. 2" 
ersetzt.

h) Absatz 7 erhält folgende Fassung:

"Die nach § 2 Abs. 3 ThürIfSGZustVO zuständige 
Behörde kann der verantwortlichen Person nach 
§ 5 Abs. 2 im Fall eines Verstoßes gegen die Vor-
gaben dieser Verordnung vorübergehend oder dau-
erhaft untersagen, die in Absatz 1 Satz 1 genannten 
Veranstaltungen, Zusammenkünfte und Betriebe in 
Form der Optionsmodelle im Sinne des § 2 Abs. 2 
Nr. 15 durchzuführen oder zu betreiben."

4. § 13 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1 und folgender 
Satz wird angefügt:

"Für die Vorlage nach Satz 1 sind nur Testzertifi-
kate von Leistungserbringern nach § 6 Abs. 1 und 
2 Satz 1 TestV zulässig; davon unberührt bleiben 
Selbsttests nach § 10 Abs. 1. Von Satz 2 Halbsatz 1 
unberührt bleiben auch die zu erbringenden Nach-
weise von Schülern nach § 1 Abs. 4 Satz 2, gege-
benenfalls in Verbindung mit Satz 3."

b) Folgende Absätze 2 und 3 werden angefügt:

"(2) Die Pflicht nach Absatz 1 Satz 1 erstreckt sich 
auch auf Beschäftigte, Dienstleister, Inhaber, Veran-
stalter, Betreiber, Anbieter oder sonstige tätige oder 
beauftragte Personen, die sich mit Kunden, Besu-
chern, Gästen, sonstigen Teilnehmern oder weite-
ren Personen in den in Absatz 1 Satz 1 genannten 
Fällen in denselben räumlichen Bereichen aufhal-
ten oder Kontakt zu ihnen haben. Beschäftigte und 

sonstige tätige oder beauftragte Personen, die kei-
nen Impfnachweis nach § 2 Abs. 2 Nr. 11 oder kei-
nen Nachweis der Genesung nach § 2 Abs. 2 Nr. 12 
vorlegen, müssen mindestens zweimal pro Kalen-
derwoche, in der sie zur Beschäftigung eingeteilt 
sind oder tätig werden, eine Testung auf das Vor-
liegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 nach § 2 Abs. 2 Nr. 8 durchführen lassen 
oder nach Maßgabe des § 10 Abs. 1 durchführen. 
Die Kosten für die Testungen der Beschäftigten trägt 
nach § 4 Abs. 1 Corona-ArbSchV der Arbeitgeber. 
§ 11a Abs. 4a findet entsprechend Anwendung.

(3) Absatz 2 gilt auch, wenn in anderen als den 
in Absatz 1 Satz 1 genannten Fällen die nach § 2 
Abs. 3 ThürIfSGZustVO zuständige Behörde nach 
§ 25 Abs. 3 die Vorlage eines negativen Testergeb-
nisses anordnet."

5. § 18 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 4 Satz 4 werden die Worte "Ergebnis des 
Antigenschnelltests" durch die Angabe "Ergebnis ei-
nes den Anforderungen nach § 2 Abs. 2 Nr. 5 ent-
sprechenden Antigenschnelltests" ersetzt.

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte "einmal pro Woche" 
durch die Worte "zweimal pro Kalenderwoche" 
ersetzt.

bb) Folgender Satz wird angefügt:

"§  11a Abs.  4a  findet  entsprechend Anwen-
dung."

6. § 22 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:

"Die Hochschulen sind verpflichtet, zum Zweck 
des Nachweises nach Satz 2 Nr. 1 den Stu-
dierenden, Lehrenden und Gästen, die keinen 
Impfnachweis nach § 2 Abs. 2 Nr. 11 oder kei-
nen Nachweis der Genesung nach § 2 Abs. 2 
Nr. 12 vorlegen, mindestens zweimal pro Kalen-
derwoche am Hochschulort die Durchführung 
eines Selbsttests nach § 10 Abs. 1 unter Be-
obachtung durch eigenes Personal oder durch 
beauftragte Personen anzubieten und eine Be-
scheinigung über das Ergebnis zu erstellen."

bb) Im bisherigen Satz 5 wird die Verweisung 
"Satz 4" durch die Verweisung "Satz 5" ersetzt.

cc) Der bisherige Satz 6 erhält folgende Fassung:

"In den Infektionsschutzkonzepten kann gere-
gelt werden, dass für den Fall, dass der Min-
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destabstand nach § 1 Abs. 1 Satz 1 nicht ein-
gehalten werden kann, Satz 2 auch 
1. für andere als die in Satz 1 genannten Hoch-

schulveranstaltungen, 
2. für Sitzungen und Beratungen von Hoch-

schulgremien und 
3. für die im Rahmen der Aufgabenerfüllung 

der Hochschulen vorgesehene Nutzung von 
Räumlichkeiten der Hochschule 

gilt und dass abweichend von Satz 4 die Testung 
nicht länger als 48 Stunden zurückliegen darf."

b) Nach Absatz 1 werden die folgenden neuen Absät-
ze 2 und 3 eingefügt:

"(2)  Für  den Zutritt  zu  den Verpflegungseinrich-
tungen des Studierendenwerks Thüringen gilt Ab-
satz 1 Satz 2, 4 und 5 entsprechend; der Nachweis 
nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 kann auch durch die Be-
scheinigung nach Absatz 1 Satz 3 geführt werden.

(3) Zum Zweck der Kontrolle der Nachweise nach 
Absatz 1 Satz 2 und zur Erstellung der Bescheini-
gung nach Absatz 1 Satz 3 ist die Verarbeitung fol-
gender personenbezogener Daten von Studieren-
den, Lehrenden und Gästen durch das Personal 
der Hochschule und des Studierendenwerks Thü-
ringen sowie durch die von der Hochschule und 
vom Studierendenwerk Thüringen beauftragten 
Personen zulässig:
1.  Name und Vorname,
2.  Geburtsdatum und 
3.  Ergebnis einer Testung nach § 2 Abs. 2 Nr. 8, 

Nachweis der Genesung nach § 2 Abs. 2 Nr. 12 
oder Vorliegen eines Impfnachweises nach § 2 
Abs. 2 Nr. 11.

Die personenbezogenen Daten nach Satz 1 dür-
fen ausschließlich zu infektionsschutzrechtlichen 
Zwecken verarbeitet werden; eine Verarbeitung 
zu anderen Zwecken ist unzulässig. Die Speiche-
rung der personenbezogenen Daten nach Satz 1 
ist für die Dauer von vier Wochen zulässig; die Da-
ten sind vor unberechtigter Kenntnisnahme und 
dem Zugriff Dritter zu schützen. Die Datenverarbei-
tung nach § 9 IfSG und § 10 des Thüringer Geset-
zes zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pan-
demie im Hochschulbereich vom 23. März 2021 
(GVBl. S. 115 -116-) in der jeweils geltenden Fas-
sung bleibt unberührt."

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 4.

7. § 26 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 5a werden die Worte "Veranstalter oder 
Betreiber" durch die Worte "verantwortliche Person" 
ersetzt.

b) Nummer 5c erhält folgende Fassung:

"5c. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 11a 
Abs. 5 als verantwortliche Person eine Veran-
staltung oder Zusammenkunft in Form eines 

Optionsmodells durchführt oder eine Gaststät-
te, einen Beherbergungsbetrieb, eine Disko-
thek, einen Tanzklub oder sonstige Tanzlustbar-
keiten in Form eines Optionsmodells betreibt, 
ohne dies zuvor rechtzeitig bei der zuständi-
gen Behörde anzuzeigen,"

c) Nummer 10 erhält folgende Fassung:

"10. vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 15 
Abs. 1 als anmeldende, anzeigende oder ver-
antwortliche Person nicht dafür sorgt, dass die 
Infektionsschutzregeln nach § 3 Abs. 2 und 3 
sowie den §§ 4 und 5 eingehalten werden, ohne 
dass eine Ausnahme nach § 11a Abs. 6 Nr. 2 
vorliegt,"

d) In Nummer 21 wird die Verweisung "§ 22 Abs. 1 
Satz 4" durch die Verweisung "§ 22 Abs. 1 Satz 5" 
ersetzt.

8. In § 32 wird das Datum "31. Oktober 2021" durch das 
Datum "24. November 2021" ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 30. Oktober 2021 in Kraft. 

Erfurt, den 29. Oktober 2021

Die Ministerin für Arbeit, Der Minister für Bildung, 
Soziales, Gesundheit, Jugend und Sport
Frauen und Familie

Heike Werner In Vertretung
 Die Ministerin für Arbeit, 
 Soziales, Gesundheit,
 Frauen und Familie

 Heike Werner


